
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 07.07.2023 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 07.10.2023 
Meldungsnummer: UV02-0000003024 
 

Publizierende Stelle 
Bezirksgericht Horgen, Burghaldenstrasse 3, 8810 Horgen

Gerichtlicher Entscheid Kantonales Steueramt 
Kanton Nidwalden gegen RaMa Business 
Consulting GmbH in Liquidation

Klagende Partei:  
Kantonales Steueramt Kanton Nidwalden 
CHE-115.139.570 
Bahnhofplatz 3 
6370 Stans 

Beklagte Partei:  
RaMa Business Consulting GmbH in Liquidation 
CHE-360.303.316 
Seestrasse 185a 
8800 Thalwil 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
Rechtsöffnung 

1. Es wird das schriftliche Verfahren angeordnet. 

2. ... 

3. Der beklagten Partei wird eine Frist von 7 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung 
angesetzt, um eine schriftliche Stellungnahme zum Rechtsöffnungsbegehren der 
klagenden Partei in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese Frist wird – bei 
Vorliegen zureichender Gründe – auf schriftliches Gesuch hin höchstens einmal und nur 
kurz erstreckt.  

In ihrer Stellungnahme hat sich die beklagte Partei zum Rechtsbegehren und zu allen 
tatsächlichen Behauptungen der klagenden Partei im Einzelnen zu äussern. Die 
Beweismittel sind mit der Stellungnahme einzureichen oder, wenn dies nicht möglich ist, 
darin zu bezeichnen. Urkunden sind mit einem Verzeichnis in zweifacher Ausfertigung 
beizulegen.  



Bei Säumnis wird aufgrund der Akten entschieden. 

4. ... 

Geschäftsnummer: EB230169-F 

Entscheiddatum: 29.06.2023 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Bezirksgericht Horgen, Einzelgericht im summarischen Verfahren 

 
 
Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO). 

Kontaktstelle:  
Bezirksgericht Horgen, 
Burghaldenstrasse 3,  
8810 Horgen 

Bemerkungen:  
Der Entscheid kann bei der Bezirksgerichtskanzlei bezogen werden.
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